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ERKANNTNIS VON LANDAMMANN, [ LAND] RAT UND LANDSGEMEINDE VON SCHWYZ
ZUGUNSTEN DES FRANZ. BUENDNISSES

"Wir Joann Jacob Weber  Landtamman , Rath , Unnd gemeine Landtleüth Zue

Schweytz , auss Crafft einer Meyen Layidtsgemeindt , auff heutigen tag bey ein¬

anderen versambt urkunden . . . hiemit , dass nachdeme bey heutig unser Landts-

gemeindt von . . . [Robert - Vincent ] De G r a v e l , . . . [ des Königs von Frank¬

reich Ludwigs  XIV . ] unnserss . . . Pundt [ s ] gnossen Ordinari Ambassadoren
ten

in Löblicher Eydtgnosschafft unnss Sein de dato 9 . diss Lauffenden Monatss

May abgelassen . . . schreibeyi eingelayigt , uyid von uyiyiss abgehört wordeyi , diss

einhaltss 3 das , fahlss Wir den Ewigen friden [von 1516 ] , undt Pündtnus nach

dem Exempel unnserer Alt Vätteren observieren , . . . auch die Werbungen , und  ;



den dienst unser Jn Franckhreich habeyiden Völckeren , gleich wie unnsere Alt-

vätter . . . biss dahin auch geüebt und gepflogen , noch vorbass gestatten und

Zuo lasseyi , auch unnss in kein andere dem besagten ewigen friden , undt Pündt-

nuss Zuo widerlauf fende Pflicht , und Verbindung werden eingelassen haben , dass

Wir auff Solch Erklerung hin unnsere [zu ihm , nach Solothurn ] abgeordnete,

eine pension von aller natur Zue erheben , unndt Zue empfangen , abschicken

mögent.

Alss habent Wir , nach abhörung . . . Jhr Ex. . . . Offerten in dero begeren vol-

gender gestalten gewillfahret . . . , dass Wir für unnsere , in . . . Jhr Königl.

Mayestät Zuo Franckreich diensten begriffne Compagnies [u . a . die Kompagnie

Reding gemeint ] die recrues verwilligen , undt Selbige wollen dienen lassen,

Lauth Pündtnuss , und ewigen fridenss , wie von unnseren Altvätteren es ieder

Zeit auch geüebt , gebraucht , und Zuegelassen worden , da fehrn von Seyten . ..

[des Königs ] die Pension in aller natur ervolgen , undt mit bezahlung Solcher

auch künfftig Järlich Continuieren wird.

Schliesslichen donne auch abgefasset , dass weilen unnss nach einhalt letst

Zwüschent Jhro Königl . Mayestät in Hispania [Karl  II . ] , unndt den mit dero

Selben verpüridten . . . Cath . Orthen der . . . auffgerichter Réductions Instru¬

ment (weliches Instrument auch der , mit dem Hauss Meilandt habenden Pündtnuss

Zue widerlaufft ) von Seyten Spanieri kein benüögeyy beschächen , hiermit So be¬

sagtess Reductioyis Jyistrumeyyt voyi wiyiss widerumb allenklichen Cassiert , eiyi-

helligklich auffgehebt , und entkrefftet Sein solle , auch wie von altem hero

allein in der Meylandischen Pündtnuss , und in der , gegen dem Hauss [Habsburg - ]

Oestreich begriffenen Erbeinung Zestehn unnss erklert habent.

Zuo Urkhundt , undt bestyffung dessen allessen habent Wir disere unser Landts-

gemeindterkandtnuss mit unnserss gemeinen Landts Jnsigell öffentlich bekreff-

tigen unndt . . . Gravel verwardt behendigen lassen " .
L . S.
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